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SAARLAND 
Der Minister 

für Kultus, Bildung und 
Sport 

Vorläufiger Lehrplan für die Klassenstufen 10 und 11 
- Gymnasium -

Sozialkunde/ Politik 
THEMA1 Die Stellung des Bürgers in der Bundesrepublik Deutschland 

INHALTSVERZEICHNIS 

Gemeinsames Vorwort: 
Fachdidaktische Vorbemerkungen, Lehrbuch, Bestimmung 
der Lernziele 

Unterrichtseinheiten für Klasse 10 (einstündig) 
(Sozialkunde) 

1. Die Auf=ben des F'aches Politik Sozialkunde 
( 3 Stunden)*) 

2. Grundverhältnisse gesellschaftlichen Lebens 
(3 Stunden) 

}. Grundverhältnisse der Wirtschaft 
(8 Stunden) 

4. Parteien und Wahlen 
(4 Stunden) 

5. Das parlamentarische System der Herrschaft 
(6 Stunden) 

6. Grundrechte und Rechtsprechung 
(4 Stunden) 

!Jnterrichtseinheiten für Klasse 11 zweistündi l (Politik) 

1 

1 ~ Die Entstehung des Grundgesetzes 
1 

(2 Stunden) 

s. 0) 

s.o6ff. 

s. 06 

s. o9 

s. 11 

s. 15, 

s. 17 

s. 2o 

s. 22 ff. 

s. 22 

*)verplante Mindeststundenzahlen, die unbedingt für das Thema 
vorzusehen sind und die gleichzeitig den Stellenwert des 
'fllemas innerhalb des Gesamtlehrplanes kennzeichnen 
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2, Liberale Grundrechte 
(8 Stunden) 

}• Soziale Reohte 
(6 Stunden) 

4. Grundrechte der politischen Beteiligung 
(10 Stunden) 

5. Föderalie11111e in der Bundearepublik Deutechland1 
Orenieation und Bedeutung tür den Bürser 
(3 Stunden) 

6, Die freiheitlich-demokratieohe Grundordnung 
der Bundesrepublik Deutachland 
(3 Stunden) 

1. Auegewähl te Aepekte der Deutsohen Fran 
(4 Stunden bzw. verbleibende Stunden am 
Sohuljahreeende) 

ANHANG: 

s. 23 

s. 26 

s. 28 

s. 34 

s. 37 

s. 38 

HANDREICHUNGEN s. M 10/11 .:.Po- 0680 -oo 

Praktiecha Hinweise 
:Empfehlungen zum Unterrichtsverfahren 
Materialien 

**) Erläuterung dar Notation1 

bie 
s. M 11 - Po- 0680 - 59 

10/11 • gilt für Klaeaenetufa 10 und 11 
Po • Angabe dee Faches; Politik (Sozialkunde) 

0680 • Monat und Jahr dar Inkraftsetzung: Juni 1980 
02 • jeweilige Seitenzahl 

M • Seite des Materialteiles 

• 
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I. Fachdida.lci;ische Vorbemerkungen 

Der Lehrplan wurde als Fundamentum für die Klassen 1 o und 11 
angelegt und strebt an, 
- Schülern, die nach Klasse lo das Gymnasium verlassen, einen 

Einblick in einfache und grundlegende Sachverhalte des politischen 
Lebens zu geben, 

- Schülern, die nach Klasse 11 Politik als Kurs nicht weiterführen, 
die für Bürger der Bundesrepublik Deutschland notwendigen Kenntnisse 
zu vermitteln. 

Der Gesamtthematik der Klasse 10 und 11 "Die Stellung des 
Buergers in der Bundesrepublik Deutschland" entsprechend, 
werden Grundrechte und Repräsentation des Buergerwillens im 
Mittelpunkt stehen, wobei die funktiona.len und weniger die 
institutionellen Aspekte zu betonen sind, d.h. eine systema-
tische Behandlung des Regierungssystems bleibt dem Kurs · Po-
litik ab Stufe 12 vorbehalten. Es geht auch nicht um die 
kursorische und wenig motivierende Durchnahme des Textes des 
Grundgesetzes, sondern um Schwerpunktbildung und Erhellung 

durch konkrete Beispiele, die an den Erfahrungsbereich des s·chue-
lers anknuepfen (z.B. Anwendung des.GG). 

Um auch itjstrumentale Lernziele zu erreichen, sollte 'der Schueler 
zur Verarbeitung politischer Informationen befähigt werden (in 
erster Linie Zeitungsartikel zum obigen Thema). 

Da das Thema fuer Klasse 10 und 11 eine Einheit bildet, emp~iehJt 

es sich, keinen Fachleh~erwechsel nach Klasse 10 vorzunehmen . 

Der Lehrplan gliedert sich in den Hauptteil, in dem die verbindlichen 
Lernziele und die davon abgeleiteten Lerninhalte eineohließlioh der 
notwendigen Zeitansätze aufgeführt sind, und den Anhang, der Empfehlungen 
zur Unterrichtsgestaltung mit Hilfe von entsprechenden Materialien 
sowie andere praktische Hinweise enthält. 
Die Wahl des Lehrbuches bleibt - unter Beachtung der hinsichtlich von 
Einführung und Genehmigung von Lehrbüchern geltenden Bestimmungen -
der jeweiligen Fachkonferenz der Schule überlassen. 
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II.. Bestimmung der Lernziele (vorbehaltlich späterer llberarbeitung naoh 
A.bsohluß der Lehrplanarbeiten) 

Das Fach Politik strebt an, in den Klassen/Jahrgangsstufen 10 
bis 13 den Schuelern folgende Qualifikationen zu vermitteln: 

Leitziele: 
1. Selbst- und Mitbestimmung im Sinne staatsbuergerlicher 

Jlluendigkeit, 

2. Toleranz auf der Grundlage von Verantwortungsberei tscwt, 

3. Bewußtsein der Geschichtlichkeit und Veränderlichkeit 
gesellschaftlicher Phänomene. 

R i c h t z i e 1 e : 

1. Interesse fuer Informationen aus dem politischen, wirt-
schaftlichen, rechtlichen und sozialen Bereich der Gesell-
schaft, 

2. Fähigkeit und Bereitschaft, Informationen aus den genann-
ten Bereichen zu sammeln, formal und material richtig 
aufzunehmen, 

3. Fähigkeit, die aufgenommenen Informationen nach Informa-
tionsquellen, Informationsempfänger, Informationsgehalt 
und Informationszweck sowie deren Standortgebundenheit zu 
analysieren, 

4. Fähigkeit, eigene und fremde Interessen zu erkennen, zu 
artikulieren, miteinander zu vergleichen und einen eig~ 
nen Standort zu finden, 

5. Fähigkeit und Bereitschaft, die eigenen Interessen und 
Wertvorstellungen ebenso wie die anderer immef wieder zu 
ueberpruefen, gegeneinander abzuwägen und am Grundgesetz 
zu orientieren, 

6. Fähigkeit und Bereitschaft, die Darohsebung der 
eigenen Interessen in Koope-
ration mit anderen im Rahmen der demokratischen Grundord-
nung (Art. 1-2°0 GG) anzustreben, 
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?. Fähigkeit und Bereitschaft, die bei Abstimmung und Durch-
setzung der Interessen entstehenden Konflikte als eine der 
Bedingungen demokratischen Zusammenlebens zu akzeptieren, 
sie zu analysieren und sie nach Hegeln der gewaltfreien 
Konfliktlösung rational auszutragen, 

8. }'ähigkei t und Bereitschaft, Vorurteile gegenueber anderen 
gese llschaftlichen Gruppen und frerndeh Gesellschaften ab-
zubauen, die Bedingungen ihrer Andersartigkeit zu erkennen 
und Vorurteile durch rationale Urteile zu ersetzen, 

9. l!'ähigkei t und Bereitschaft, sich für die Interessen benach-

teiligter Gruppen einzusetzen, 

10. Fähigkeit und Bereitschaft, außenpolitisches Handeln der 
Staaten an der Charta der Vereinten Nationen sowie an der 

i 
Konvention der Menschenrechte zu messen. 

De r obi~e :_iualifika tionskatalog dient in den Klassen 10 und 11 

nur als didaktische Grundlage des Politik-
unterrichtti • 

• 



1. Unterrichtseinheit: Die ' Aui"gaben des Faches Politik (in Klasse 10 als Sozialkunde) 

Vorbemerkung: Gegenstand dieser Unterrichtseinheit kann nicht sein, die Schüler in die fachdidaktischen Auseinander-
setzungen über die Lernziele, Lerninhalte und Methoden des Politikunterrichts einzui"ührenr . 

sondern-von der Situation der Ju:. ·gendlichen ausgehend 
(didaktisches Prinzip der Betroffenheit)-in Grundbedingungen des heutigen menschlichen Zusammenlebens 
einzuführen, wie im folgenden für die Klassenstui"e 10 vorgesehen. 

Lernziel (LZ): 

Der Schüler soll Sozialkunde als das 
Fach begreifen, das sich mit lebens-
notwendigen Bedingungen des menschlichen 
Zusammenlebens in der Gegenwart (den 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Grundbedingungen) befaßt. 

1. Sozialkunde beschreibt tateächliche 
und notwendige Regeln des Zusammen-
lebens. 

2. Sozialkunde macht individuelle und 
gemeinsame Bedürfniese · 
und Leistungen (Bedürfnisbefriedigung) 
als Grundvoraussetzung menschlichen 
Daseins kritisch bewußt~ 

Lerninhalte (LI): 
(Anmerkung1 

Diese Bedingungen werden (zwar unterschiedlich 
betont) durch die verschiedenen Bezeichnungen für 
ein - und dasselbe Fach ausgedrückt: Sozialkunde, Ge-
sellschaftslehre/ Gemeinschaftskunde, Politische Welt-
kunde/ Staatsbürgerkunde, Politik, Politische Bildung.) 

1. Abhängigkeit der Menschen voneinander -
daher: 
~ln erleichtern das Zusammenleben 
- Regeln dienen dem Uberleben. 

(Raumschiff Erde) 

2.1 Aufzählung und Rangfolge von Bedürfnissen (z.B. nach 
Maslow) 

~ 

0 

'tl 
0 
1 
0 

"" ()) 
0 
1 
0 

"" 
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Lerninhalt zu 2.1 

Zw. ;.. 1 

1. 

Selbstverwirkli-
chungtbedürfnis 

'J. SelbstbestlmmungsbedOrfnls 

'· Mitbee1lmmungsbedürfnls 

Unabh.Ä.ngigkeltsbedürfnis 
,.-'-----~reiheitsltiBJ:li .. il:i:niJL __ .L, 

Anerkennungsbedür1nisf Achtungsbed., 
chönheitsbedür nis 

soziale Bedürfnisse, Liebesbedürfnis. 
Zugehörigkeitsbedürfnis 1 

Sicherheits- und Schutzbed . (Arbeitsplatzsicher~ng) 

Physiologische GrundbedUrfn!sse (Essaen , Trinken , ~/ohne~) , 
t onsbedürfm.s · _ _ _ .~-----' 

Die in der "Pyramide" aufgeführten Bedürfnisse gelten 
nicht für alle Menschen der Erde im gleichen Maße • 
Auch ist die Rangfolge variabel. 

.2.2 Wer befriedigt bestimmte Bedürfnisse 
besonders wirksam? 
Familie - Freundeskreis 
Individuum 

Staat (Gemeinde) 



1&:.. LI· ........... 

3. Sozialkunde erläutert und begründet 
die Notwendigkeit und die Möglichkeiten 
der Gestaltunf (Fortentwicklung) der 
Gesellschaft Begriff der Politik)"""" 
mit Hilfe demokratischer Entscheidungen 
im Rahmen "der Grundrechte. 

4. ·Sozialkunde lehrt die Verarbeitung politischer 
Informationen (hier vorwiegend: das jeweils 
eingeführte Lehrbuch und. seine Materialien) 
und diskutiert Möglichkeiten zur Lösung von 
Problemen. • 

.lt demokratischer Entscheidungsprozeß 
3.1 Bedingungen und Kennzeichen 

Informiertheit und Gleichheit 
der Beteiligten unter Einbe-
ziehung von persönlicher und 
fachlicher Autorität 
freie Meinungsäußerung (Diskussion) 
Mehrheitsentscheidung (Stimmberechtigung) 
Durchführung des Beschlusses (Beauftragung) · 

- Kontrolle der Durchführung 

3.2 Umsetzung am Beispiel der Schul-
mitbestimmung 
Es geht darum, . daß die Schüler die$ 
Begriffe Mitwirkung und Mitbestimmung 
nach dem SohumG und den obigen Kriterien 
unterscheiden und danach die Auf gaben 
und die Arbeitsweise der wichtigsten 
Gremien der eigenen Schule beurteilen 
können: Schulkonferenz, Gesamtkonferenz, 
Klassenkonferenz 

3.3 Definition des Begriffes Politik als 
zwischenmen-schliches Handeln zur Ge-
Gestal tun der öffentlichen Ordnun 

4-

mit dem Ziel der All meinverbindlich-
~ 

Informationsquellen (Zeitungstext, 
Bild und Sprache (TV)) 

• 

~ 

0 
1 
'tJ y 
0 a-
CD 
0 

g 
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(.fakultativ: 
Der Schüler soll erkennen, daß 
Handeln als Gruppe meist eher 
zu politischem Erfolg führt 
als ein Alleingang,) 

• .llL 
Ausgehend vom konkreten Fall: 
Was könnte man tun? 
Welches Vorgehen führt am 
ehesten zum Erfolg? 

gemeinsames Vorgehen der 
Betroffenen 
(Gruppeninteresse) 

• 

2, Unterrichtseinheit: Grundverhältnisse gesellschaftlichen Lebens (3 Stunden) 

1.1 Der Schüler soll erkennen, daß er immer 
Mitglied irgendeiner Gruppe ist (mit 
seiner Zustimmung oder ohne). 

1,2 Er soll erkennen, daß die Gruppe ihn be-
einflUßt und er die Gruppe beeinflussen 
kann, 

Der Schüler soll die Familie als die 
für ihn entscheidende Gruppe erkennen 
und ihre Bedeutung für sein Leben erläu-
tern können 

1,1 Beispiele: 
Familie 
Freundeskreis 
Klassenverband 
Club 
Ortsgruppe von Verein/Partei 

1,2 - Erörterung der unterschiedlichen 
Biele der o, g, Gruppen 

- Wir- Gefühl und Abgrenzungi nach 
außen 

Einübung lebensnotwendiger sozialer Rollen/ 
Einübung in die Kultur/Zivilisatioa/Normen und 
Werte (SOZIALISATION) 

0 
1 

a' 

0 er, 
o:> 
0 
1 
0 
\!) 



2.1 Der Schüler soll sich beWUßt werden, 
daß er unterschiedlichen Erwartungen von 
Einzelpersonen und Gruppen ausgesetzt 
ist, die von ihm ein bestimmtes Ver-
halten ("Rolle") wünschen und die be-
stimmte Mittel zur Erfüllung ihrer Wünsche 
("Sanktionen") anwenden können. 

2.2 Auf Grund eigener Erfahrung soll ihm 
bewußt werden, wie unterschiedliche 
Rollenerwartungen, die an ihn oft 
gleichzeitig herangetragen werden, 
zu inneren und äußeren Konflikten 
filhren (können) und wie er die ent-
standenen Konflikte im konkreten Fall 
lösen kann. 

• 

2.1 Eltern, Lehrer, Mitsp~eler, 
Klassenkameraden, Freund(in) 
positive Sanktionen: 
Lob, Belohnung, Anerkennung 
negative Sanktionen: 
Tadel, Entzug von Vergünstigungen, 
Isolierung, Bestrafung 

2.2 mögliche SchülerbeUräge: . 
z.B. erwartete Dankbarkeit, Hilfe 
etc./ persönliche Vorliebe und Ab-
neigung/ Uberforderungen jeglicher 
Art/- nicht anerkannte Autorität 
z.B. vernünftige Zeit- und Arbeits-
einteilung/ Anpassung und Ablehnung/ 
Kompromiß / technokratische Lösungen/ 
Verdrängung / Beschuldigung der 
Anderen 

• 

0 
1 

y 
~ 
CD 
0 

~ 

0 



• • 3·. Unterrichtseinheit: GRUNDVERHÄLTNISSE DER WIRTSCHAFT 

K L A S S E 10 Z E I T 8 S T U N D E N 

==========================================================================•=====•===•••=•m=••••= 
Zeitplanung: Das Unterrichtsmodell ist für 8 Unterrichtsstunden geplant. Sie verteilen sich: 

1 • Unterrichtsstunde: 

2. Unterrichtsstunde: 

3. Unterrichtsstunde: 
4. Unterriqhtsstunde: 
5. Unterrichtsstunde: 
6. Unterrichtsstunde: 
7. Unterrichtsstunde: 
8. Unterrichtsstunde: 

Soziale Marktwirtschaft •.• (Begriff, Merkmale, Gründe fUr 
das Eingreifen des Staates) 

Teilnehmer am Wirtschaftskreislauf einschl. Beziehungen 
zwischen den Sektoren 
Begriff und Merkmale eines Konjunkturzyklus 
Ursachen für Konj. schwankungen 
Das magische Viereck 
Begriff und Einflußfaktoren auf das Sozialprodukt 
staatliche Maßnahmen im Vergleich 
Ausgewählte Beispiele 

================================================================================================ 

..... 
0 

.,, 
0 

0 

°' CD 
0 

..... ..:. 



Grobziel: Der Schiller soll einen Überblick Uber die Funktionsweise einer sozialen Marktwirtschaft haben. 

===================================================================================m==•=== 
Lernziel 1 

Der Schüler soll wissen, daß die 
soziale Marktwirtschaft die 
Wirtschaftsordnung der Bundesrep. 
ist. 

- er soll den Unterschied zwischen 
. freier und soz. Marktw. kennen 

- er soll wissen, weshalb der 
Staat in der soz. Marktw. 
regulierend eingreift 

• 

Lerninhalt 1 (1 Stunde) 

Die soziale Marktwirtschaft 
als Wirtschaftsordnung der 
Bundesrepublik 

- Merkmale der freien (laissez-
faire) Marktwirtschaft als Modell 

- Ergänzung der freien Marktwirtsch. 
durch staatl. Eingriffe 

- Gründe für das Eingreifen des 
Staates 

• 

.... 
0 

ä' 
0 

8i 
0 

.... 
f\J 



• Lernziel 2 

Der Schiller soll wissen, 
- daß die Wirtschaft die Gesamtheit 

aller Wirtschaftsteilnehmer ist 
daß die Wirtschaftsteilnehmer 
in vier Sektoren (Bereiche) 
eingeteilt werden 

- welche Beziehungen zwischen den 
Gruppen (Sektoren) bestehen 

- wie der Begriff Wirtschaftskreis-
lauf zu definieren ist. 

Lernziel 3 

Der Schüler soll wissen, daß ein 
marktw. System periodischen 
Schwankungen unterliegt. 
- er soll den Begriff Konjunktur (zyklus) 

_definieren können 
- er soll die Merkmale eines Konjunktur-

zyklus beschreiben können 
- er soll wissen, daß die Schwankungen 

auf Ungleichgewichte von Gesamtangebot 
und Gesamtnachfrage innerhalb be-
stimmter Zeiträume zurilckzufilhren 
sind. 

• 
Lerninhalt 2 (1 Stunde) 

Die Teilnehmer am Wirtschafts-
kreislauf 
- Defin. Wirtschaft 

Staat (Bund, Länder .•. ) 
priv. Haushalt (Privatpers., 

Vereine ..• ) 
Betriebe 
Ausland -
Ströme zwischen den 
Sektoren 

- Defin. Wirtschaftskreislauf 

Lerninhalt 3 (2 Stunden) 

Die Konjunktur als Auf und Ab 
der Wirtschaft 

Begriff Konjunktur 

Merkmale des Konjunkturzyklus 

Ursachen von Konjunktur-
schwankungen 

0 

"O 
0 

0 
0\ 
CD 
0 

- ~ 

'-" 



Lernziel 4 

Der Schüler soll die wirtschaftlichen 
Ziele und deren Konflikte kennen 

Lernziel 5 

Der Schüler soll staatliche Maßnahmen 
der Konjunkturbeeinflussung kennen 
und beurteilen können, 
- er soll den Begriff Bruttosozial-

produkt (von der Verwendungsseite 
her) kennen 

- er soll die Einflußfaktoren auf 
das Bruttosozialprodukt über die 
Gesamtnachfrage kennen 

- er soll verschiedene Maßnahmen des 
Staates bei Hochkonjunktur oder 
Rezession vergleichen können. 

- Der Schiller soll erkennen, wie 
der einzelne Bürger durch 
Konjunkturschwankungen und 
staatliche Maßnahmen betroffen 
wird und wie der Bürger sich 
demgegenüber verhalten kann. 

• 

Lerninhalt 4 (1 Stunde) 

Das magische Viereck 

Lerninhalt 5 (3 Stunden) 

Maßnahmen des Staates zur 
Konjunktursteuerung 
(ohne Bundesbank) 
Begriff Bruttosozialprodukt 

Einflußfaktoren des 
Bruttosozialprodukts 

steuerliche oder steuerähnliche 
Maßnahmen / antizyklische Haushalts-
politik 
Ausgewählte aktuelle 
Konjunktursituation und 
staatl.iche Maßnahme(n) 

• 

~ 

0 

"O 
0 

0 

°' CXl 
0 

~ 

p-



4. Unterrich "nheit: Parteien und Wahlen (4 Stunden) 

Allgemeine Lernziele 
Der Schüler soll institutionelle Merkmale von Parteien und Wahlen . als Situationen politischer Be-
teiligung kennenlernen, 
fähig werden, Techniken der Leitung, Lenkung , Information, des Überzeugens, der Beeinflussung und 
der ·Manipulation (als nicht wahrgenommene Beeinflussung) zu erkennen, zu unterscheiden und ihre 
Wirkungen abzuschätzen, 
das eigene Verhalten in politischen Situationen sich bewußtmachen, lernen im Hinblick auf eigene 
Absichten, Motive, äußere Einflüsse oder längerwirkende Abhängigkeiten, 
Möglichkeiten politischer Beteiligung kennenlernen und über Gründe, diese wahrzunehmen, nachdenken . 

Lernziel 
1.Durch die Kenntnis der Aufgaben von 

Parteien ein positives Verhältnis 
zum Parteienstaat entwickeln. 

~.Kriterien zur Beurteilung von Partei-
en entwickeln und damit Wahlentschei-
dungen treffen können. 

Lerninhalt 
,..,.Einstellung zu Parteien ; Funktionen 

von Parteien in der repräsentativen 
Demokratie: Mitwirkung an der po-
litischen Willensbildung und Re-
krutierung der politischen Elite; 
innere Ordnung der Parteien. 

J .Problematik der Beurteilung von Par-
teiimages und Parteiprogrammen; 
Entstehung und Funktionen von Par-
tei- und Wahlprogrammen in Volkspar-
teien: Identifikationsangebot an alle 
Bevölkerungsgruppen; 
Notwendigkeit diff·erenzierter Beur-
teilung.skri terien: z. B. Orientie-
runc an den Aktivitäten. 

0 
1 .,, 
c 

0 

°' CO 
0 

V1 



Lernziel 
3,Als Ziel einer Wahl die demokratische 

Legitimierung und Bildung einer hand-
lungsfähigen Regierung beschreiben 
können, den Ablauf der Wahlen kennen; 

Lerninhalt 
] ,Ablauf von Bundestags- und Landtags-

wahlen von der Kandidatenaufstellung 
bis zur Regierungsbildung; 

~ .Sozialpsychologische Ursachen der Wahl- ~Vrsachen der Wahlentscheidung, kurz-
entscheidung erfassen, um ein eigen-
ständiges Urteil bilden zu können. 

• 

fristige und langfristige Wirkungen; 
Bedeutung des Wahlkampfes, Bedeutung 
von sozialisierenden Gruppen; 

• 

0 

ci' 
0 

°' CP 
0 

°' 
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5. Unterriohtaeinheit1 
Dae parl&111eni&riaohe Sywt„ der Herraohatt 

Zielaetzungen1 
- Repräsentative Demokratie ala Staatsordnung der Bundesrepublik 

Deutsohland kennen 
- Organe der Repräsentation und deren Auf gaben kennen 
- Kritik am System und Reformvorsohläge kennen und beurteilen 

Lernziele 

1. Die Arbeit des Abgeord. -
neten als Vertreter der 
Biirger kennen und ein -
schätzen 

2. Seine Stellung gegenüber 
der Verwal tUDg u. im Wi-
derstreit der Interessen 
(Lobby) kennen und beur-
teilen 

1. Organe d. parlamentar. 
Systems d.i..llk..,nennen u. 
ihre Stellung im Gesetz -
gebungsprozeS erläutern 

2. Aufgaben ?-ea Bundestages 
kennen, erörtern und .be-
urteilen 

. 1 • Unser Mann in Bonn 

Inhalte 

1.a. Beteiligung an d. Arbeit v.1 
Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen, 
Obleutesitzung,Fraktion,Bundes-. 
tagsplenum 
b. Biiroarbeit, Zusammenarbeit 
mit Ministerialbürokratie 

2. Keine allumfassende Sachkom-
petenz (kaum Kontrolle der Bü-
rokratie) 
Intra- u. Interrollenkonflikte 
aufgrund der unterschiedliJ:hen 
ErvartUDgen 

29 Aufgaben u. Arbeit eines Parlamentes 

1. Bundestag,Ältestenrat,, Bundes-
rat, VermittlungsausschuB,Bun-

"desregierung, Bundespräsident 

20 Bundeskanzler, Bundestagsprä-
sident u. Vermittlungsaus -
schuß wählen1 Gesetze initiie- · 
ren, beraten, verabschieden1 
Regierung kontrollieren; den 
pol. Willen d. Bevoölkeriing 
vertreten; Bevölk. informieren 
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3. Die Regierung im parlam·entarischen System der Herrschaf 

Lernziele 

·1. Den Prozeß der Regierungs 
bildung kennen · 

2. Wichtige Ministerien nennen 
u. ihre steigende Zahl über-
denken 

3. Die Stellung des Kanzlers 
in der Regierung beurteilen 

Inhalte 

1. Wahl d. Kanzlers durch :Sun -
destagsmehrheit; Ernennung u, 
Entlassung d. Minister durch 
d. Bundespräsidenten nach Vor-
schlag des Kanzlers 

2~ Neben de~ klassischen Mini -
sterien sind solchezu nennen, 
die den staatlichen Einfluß 
auf d. Gesellschaft u, ihre 
Gestaltung vergrößern 

3. Richtlinienkompetenz, Vor -
schlagsrecht f. d. Kabinett, 
Möglichkeit, über d. Vertrau-
ensfrage d. Auflösung d. Bun-
destages zu erreichen 
" Kanzlerdemokratie " 

4, Die Ziele der klassischen Ge- 4. Aufteilung von Macht zur Ver-
wal tenteilung u. die Urs~chen hinderung von Machtmißbrauch; 
für die Gewaltenverschränkung parteipolit, Identität v. Re--
erörtern gierung u. Parlamentsmehrheit 

ermöglicht Existenz u. Hand -
lungsfähigkeit d. Reg. im 

parlamentar. System;Sachkom-
petenz d. Bürokratie 

1. Kritik, Kontrolle und 
Alternative als Aufgaben 
einer Opposition im Bun.:. .. 
destag kennen 

· 4.. Die Opposition im Bundestag 

1. Regierung u. Mehrheitsfrak -
tionen zu kontrollieren u. 
öffentlich Kritik zu üben; 
sachliche, personelle und 
methodische Alternativen 
zu bieten 

2. Das Verhalten d. Opposition 2, Gesetzesinitiativen; 
an diesen Aufgaben messen Anfragen; Untersuchungs 

ausschüsse; Bundesverfassungs-
gericht; Kanzlerkandidat ••• 

• 

• 
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• (15fri.) 5. Kritik und Reform 
u 

Lernziele Inhalte 

1. Die Verbesserungsvorschläge 1. Mehrzahl der Gesetze auf 
El.lweins zur parlamentar. Ex:ekutive verlagernJ 
Arbeit erörtern Legislative konzentriert 

sich auf Grua1satzent 
soheidungen u. entwik -
kelt Meßstäbe zur Kon 
trolle der Bürokratie 

2. Die "Meinungen iiber Demo- 2. Die bejahenden Meinungen 
kratie" vergleichen und be- unterscheiden eich durch 
urteilen. verschiedene Orientie 

rungens Spalte 1 eher out-
pat-orientiert, Spalte 2 
eher input-orientiertJ 

• die kritischen Äußerungen 
eher basisdemokratisch 
ausgerichtet 

3. Kriterien zur Beurteilung ·3. Kriterien1 Herrschaftsbe -
von Herrschaft kennen und stellung, Herrschaftsstruk-
anwenden tur, Entscheidungsverf ah -

ren, Willensbildung 



6 • Unterrichtseinheit 

Thema: Grundrechte und Rechtsprechung (4 Stunden) 

Allgemeine Lernziele 

Der Schüler soll die Grundreohte des Grundgesetzes als einklagbare eigene Reohte ernst nehmen und yahrnehmen. 
die Bereitsohaft entwiokeln, den duroh die Grundreohte garantierten Freiheitsraum auoh für andere nioht 
nur zu respektieren, sondern notfalls für seine Anerkennung zu streiten, 
die Grenzen kennenlernen, die durch Grundrechte und Grundgesetz nicht nur dem eigenen, sondern auob 
dem staatliohen Hand~ln geseilt sind, und sioh diesen Grenzen geadLa verhalten, 
bereit sein, die Möglichkeiten auezusohöpfen, die gegen Xißbrauoh der Staatsgewalt institutionell vorgegeben 
wurden und lernen, sioh dabei der Unterstützung duroh andere zu vergewissern, 
~. die eigene Meinung auoh gegen Widerstände zu vertreten und Widerstand dosmatisohen Meinungen dort 
entgegenzusetzen, wo {Grun~Reohte anderer beeinträohtigt werden. 

• • 

.... 
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• 
Lernziel 

1 . Bedeutung der Grundrechte zum Schutz 
der Menschenwürde und die Notwendig-
keit ihrer Verteidigung erkennen und 
sioh tür aie einsetzen können. 

.l,Das Rechtssystem als Schutz vor Willkür 
verstehen und .für seine Grundregeln ein-
treten können. 

• 
.Lerninha1t 

1 , 1 Liberaie Grundrechte als Schutz der 
Menschenwürde an Fallbeispielen von 
Grundrechtsverletzungen; 

...f .~Notwendigkeit der Verteidigung von 
Grundi-echten duroh Engagement der 
Bürger und Schutz der Verfassung; 

1. 3 Soziale Grundrechte als Folgerung 
von Menschenwürde und Sozialstaats-
postulat; 

J.1 Bedeutung des Rechts als Schutz vor 
Willkür (Faustrecht, staatl. Will-
kür); 

~~Recht zur Regelung von Konflikten; 
Bindung der Gesetzgebung und Recht-
sprechung an Grundrechte und So-
zialstaatspostulat; 

.<Jdie .ttechtsprechung als dritte Ge-
walt; Stellung des Bundesver-
fassungsgerichts. 

... 
0 

"' 0 

0 

"' O> 
0 

"' ... 
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l4brplan Klasse 11 

lt tetehung des Grundgesetzes ( 2 Stunden) 

!Amilele: 

r Schueler soll einen 
l.inblick in die Bntste-
h aei tuation des GG 
beio ::ien . 

r Schueler soll den 
llenwert der Grund-

r eh te kennen und einen 
u b rblick ueber die 
rund rechte erhalten und 

diese einteilen können. 

fakultat iv 
r Schuler soll an einem 

1 beispiel erkennen, 
r\ir. rechte als einklagba-

r• ei ene Rechte ernst zu 
~ n und wahrzunehmen. 

Lerninhalte: 

Politische bntwicklung im 
Jahre 1948/49: · 

- Konferenzen der Nini-
sterprii.sid <:nten 1948 

- .i?arlamentarischer Rat 
- Verkuendung des t1G 

1 • Grundrecht vor 8taats-
recht ; 

2 • .nrt. 1 und 20 GG als 
Determinanten 

3. Ueberblick ueber Grund-

rechte nach Haterial 

Fallbeispiel aus dem 
jeweils eingeführten Lehrbuch 

oder Beispiel aus 
dem hrfwirungsbereich 
Vgl. die folgende Unterrichts) 
einhei t (Liberale Grundrechte 



• 
2. Un~rriohtaeinheit1 Liberale Grundreohte (8 Stunden) 

AIUJ"IJ!llß L'mlfZIELE (Wiederaufnahme und Veriiefung - vgl. Kl.10) 

Der Schüler soll 
- die Grundrechte dea Grundgesetzes als einklagbare eigene 

Reohte ernst nehmen und wahrnehmen, 

• 

·-die Bereitschaft entwickeln, den durch die Grundrechte garantierten 
Freiheitsraum auch für andere nicht nur zu respektieren, sondern 
notfalls für seine "nerkennung zu streiten, 

- die Grenzen kennenlernen, die durch Grundrechte und Grundgesetz 
nicht nur dem eigenen, sondern auch dem staatlichen ilandeln ge-

. setzt sind, und sich diesen Grenzen gemäß verhalten, 
~bereit sein~ die Möglichkeiten auszuschöpfen, die gegen Mißbrauch 

der Staatsgewalt institutionell vorgegeben wurden und lernen, sich 
dabei der Unterstützung durch andere zu vergewissern, 

-.lernen, die eigene Meinung auch gegen Widerstände zu vertreten 
und Widerstände dogmatischen Meinungen dort entgegenzusetzen, wo 
(Grund-)Rechte anderer beeinträchtigt werden. 

"" y 
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Lernziel 

1. 1 Der Schüler soll die liberalen 
Grundrechte in Fallbeispielen als 
Abwehrrechte des Bürgers gegenüber 
dem Staat und der parlamentarischen 
Mehrheit verstehen lernen. (Wieder-
holung aus Klasse 10 ) 

1.~ Der· Schüler soll die Sicherung der 
Grundrechte durch ihre Begrenzung 
erkennen. 

l. Der Schüler soll erkennen, daß 
die Macht der parlamentarischen Mehr-
heit und der Verwaltung immer wieder 
dazu neigt, Grundrechte einzuschränken 
und daher die Notwendigkeit ihrer 
Verteidigung immer wieder erneut ge-
sichert werden muß • 

• 

Lerninhalt 

"1 . 1 Liberale Grundrechte als Schutz der 
i'ienschenwürde an F~llbeispielen von 
Grundrechtsverletzungen.(Wiederholung 
aus Klasse 10) 

~ . .(.Die Verwirkung bestimmter Grundrechte 
nach Art. 18 GG. 

~,Bedrohung der Grundrechte auch durch 
die Verwaltung des demokratischen 
Staates und durch die Mehrheit des 
Parlamentes an Fallbeispielen, z. B. 
Datenschutz, Macht der Verwaltung; 

• 

"" 0 
1 
0 

"' Cl> 
0 
1 
1\) 
~ 



Lernziel • 
].1Der Schüler soll die Rechtssicher-

heit als weseptlichen Bestandteil des 
Rechtsstaates erkennen können. 

3 ..i. Der Schüler soll die Elemente des 
Rechtsstaates kennen und die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung 
der BR Deutschland beschreiben kön-
nen. 

~. Der Schüler soll die Unabhängigkeit 
der Justiz am Beispiel aufzeigen und 
problematisieren können. 

5. Der Schüler soll über seine gesetzlichen 
Rechte und Pflichten informiert werden. 

Lerninhalt • 
3.~Regelung von Konflikten durch die 

Justiz auf der Grundlage von Gesetzen. 
Handeln .der staatlichen Verwaltung 
nur auf Grund eines Gesetzes. 

3 . .2.Elemente des Rechtsstaates und der 
freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung der BR Deutschland. 

~.Grundsätze der Rechtsprechung, 
Grundzüge des Aufbaus der Justiz; 
Unabhängigkeit der Richter; 
Rechtsstaat = Richterstaat? 

5. EntwiOklung seiner Rechte und Pflichten 
bis zur Volljährigkeit 

-- .~--- -~--
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3. Unterrichtseinheit: Soziale Rechte ( 6 Stunden) 

Das Unterrichtsthema "Soziale Rechte" knilft an die voran-
gehende Unterrichtseinheit "Liberale Grundrechte" an. Es 
geht von der Vorstellung aus, das fehlende soziale Siche-
rung zu (struktureller) Gewalt führen und damit den (posi-
tiven) Frieden gefährden kann. 

Aus dieser Uberlegung resultiert das Sozialstaatspostulat 
des Art. 20 GG. 

1. daß soziale Sicherung strukturelle Gewalt verhindern 
soll, 

2. was Sozialstaatlichkeit (soziale Siqherung) bedeutet, 

3. daß zwischen . Rechts- und Sozialstaat Konflikte 
bestehen k<Snnen, 

4. daß dem Sozialstaat Grenzen gesetzt öind. 

Lernziel 

1 • Der Schiller soll 
erkennen, daß Friede 
durch strukturelle 
Gewalt gefährdet 
werden kann. 
er soll die verschied. 
Gewaltbegriffe 
differenzieren k<Snnen 

- er soll erkennen, daß 
aus struktureller 
Gewalt (= soz. Ungerecht.) ' 
personale Gewalt entsteh. 
kann und daß soziale 
Sicherung Voraussetzung 
des pos. Friedens ist. 

Lerninhalt 

1. Soziale Sicherung 
als Voraussetzung 
des pos. Friedens 

- personale (direkte) u. 
strukturelle 
( ind. ) Gewalt 

- soziale Sicherung 
als Voraussetzung 
des pos. Friedens 

• 

• 
------------------------ 1 Stunde --------------------------



• 

• 
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Lernziel 

2. Der Schüler soll 
erkennen, daß die 
Bundesrepublik ein 
sozialer Rechtsstaat 
ist. 

- er soll den Art. 20 GG 
als Rechtsgrundlage 
kennen 

- er soll am Beispiel 
der Eigentumsproblematik 
den mBgl. Konflikt 
zwischen Rechts- und 
Sozialstaat kennen-
lernen 

Lerninhalt 

2. Die Bundesrepublik 
ist ein sozialer 
Rechtsstaat 

- Art. 20 GG 

- Definitionen 
von Rechts- und 
Sozialstaat, 
Konflikt zwischen 
Garantie des 
Eigentums und 
Einschränkung 
zum Wohle der 
Allgemeinheit. 

--------------- --------- 2 Stunden -------------------------
3. Der Schüler soll den 

Umfang der sozialen 
Sicherung kennen. 

- er soll wissen, was 
soziale Sicherung 
bedeutet 

- er soll die Gründe 
fUr die soziale 
Sicherung skizzieren 
können 

- er soll den Umfang der 
sozialen Sicherung in 
der Gegenwart und die 
Rechtsansprüche des 
Bürgers kennen. 

4. Der Schiller soll 
Grenzen der sozialen 
Sicherung erörtern 
können. 

2 Stunden 

------------------------ 1 stunde 

3. Der Umfang der 
sozialen 
Sicherung am 
Beispiel der 
Bundesrepublik 

- Def. soziale 
Sicherung 

- Überblick Uber 
den Weg der 
sozialen 
Sicherung 

- Umfang der 
sozialen 
Sicherung 

4. Grenzen der 
sozialen Siche-
rung (Kosten der 
soz. Sicherung, 
Einschränk. der 
Eigeninitiative) 



4. Unterrichtseinhe it: 1 GRUND~~~E n~li POLITISCHEN BETEr:i:r~~-1 

Lernziel.e Lerninhal.te 

I. DAS WAHLRECHT ALS ZENTRALES DEMOKRATISCHES GRUNDRECHT 

Die Schül.er sol.1.en 

1. die Bedeutung des allgemeinen 
Wahl.rechts als der zentral.an 
pol.itischen Errungenschaft des 
19. und beginnenden 20. Jh. er-
kennen, 

2. die Wahl.grundsätze kennen, 

3. die grundsätzliche Problematik 
des Wahl.verfahrens und der Länge 
der Wahl.periode in einer Demo-
kratie erfassen(l) und die 
wesentlichen Regelungen des Wahl-
verfahrens und die Länge der 
Wahl.periode in der Bundesrepubl.ik 
Deutschl.and von dieser al.1.ge-
meinen Probl.ematik her verstehen 

· und beurteil.an können(2). 

• 

Bestellung der politischen Führung durch das 
Staatsvolk als Vollzug der "Volkssouveränität•. 
Die pol.itischen El.iten müssen ihre Tätigkeit in 
Hinbl.ick auf die kommende al.1.gemeine Wahl. ge-
stal. ten. 

al.1.gemein, unmittel.bar, frei, gl.eich, geheim; 
periodisch 

(l)Der Wahlmodus und die Länge der Wahlperiode 
müssen zwei ein!!J1dor widerstreitenden Ziel.an 
zugl.eich gerecht werden: 

a)Herstel.1.ung f'unktionsfähiger Herrschaft 
b)Widerspiegelung des Wählerwillens 

Mehrheitswahl.recht, Persönl.ichkeitswahl.recht; 
Verhäl.tniswahl.recht 
(2)Personalisiertes Verhäl.tniswahirecht mit 
5\lb-K1ause1, 
Wahl.periode von 4 Jahren 

• 
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II. LIBERALE GRUNDRECHTE ALS DEMOKRATISCHE GRUNDRECHTE 

o. Die Schüler sollen er~en, daß Elemente der demokratischen orrutltg und ihre 
liberale Abwehrrechte in einer grundrechtlichen Entsprechungen 
auf allgemeinen Wahlen beruhenden 
Demokratie zu Gestaltungselementen 
der politischen Ordnung und somit 
zu demokratischen Grundrechten 
we;rden. 

1. VERBÄNDE/BÜRGERINITIATIVEN 

Die Schüler sollen 
1.1die politische Aufgabe der 
Verbände im demokratischen Staat 
erkennen und die Verbände als 
Ausdruck des gesellschaftlichen 
Pluralismus anerkennen, 

"Öffentliche Meinung" und organisierte Gruppen-
interessen(Verbände bzw. Bürgerinitiativen, 
Parteien) schaffen einen. permanenten Meinungs- und 
Willensbildungsprozeß zwischen Staatsorganen und 
Staatsvolk, der 

a)die Wechselbeziehung zwischen den Regierenden 
und dem "Volk" auch während der Legislatur-
periode aufrechterhält, 

b)die Voraussetzungen bildet für den entscheiden-
den Willensbildungsakt: die periodisch 
stattfindende Wahl. 

Organisation und Artikulation partikularer 
Interessen 
Einbringen dieser "formierten" Interessen und des 
Sachverstandes der Verbände in den institutio-
nellen Willensbildungsprozeß von Parlament und 
Regierung, legitimiert durch die Geschäfts-
ordnungen von Bundestag und Bundesministerien 
(Lobbyismus: Verbandsmitglieder im Parlament und 
in den Beiräten der Ministerien, Einbeziehung in 
das Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahren) 
Unterrichtung der Mitglieder über die Reaktion 
der Politiker, eventuelle Mobilisierung der Mit-

lieder, Sicherstellung der Annalune eines 
ompromisses durch die Mitglieder 

Politische Interessen werden in "berechenbarer~' 
"formierter" Weise eingebracht. 
Impulse für das Gesetzgebungsverfahren 

1 
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1.2 Prob1eme des Verbandsein-
f1usses erkennen, 

Gese11schaft1iche Interessen werden nicht g1eich-
mäßi~ und g1eichgewichtig zur Wirkung gebracht. 

a)Dominanz einze1ner großer Verbände mit hohem 
Organisationsgrad und Sch1üsse1ste11ung im 
Wirtschaftsprozeß (Arbeitgeber-,Arbeitnehmer-
verbände,Bauernverband, ••• ) 

b)Dominanz einze1ner Gruppen innerha1b der Ver-
bände(Großbauern im Bauernverband, ••• ) 

c)Vernach1ässigte, schwer organisierbare 
Interessen: z.B. Verbraucherinteressen, ••• 

Propagierung partiku1arer Interessen a1s Gemein-
woh1forderungen: Unfähigkeit zum Kompromiß 
Undurchschaubarkeit des Einf1usses der Verbände 
auf Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahren 
Verzahnung von Verbänden und Parteien 
Starke Beeinf1ussung der öffent1ichen Diskussion 

1 ~ der po1iti•cl>•n Tho~nwohl 
Gefahr der Vernach1ässigung sch1echt organi-
sierter Interessen, 
Gefahr der Reduzierung von Po1itik auf den 
Ausg1eich von Verbandsinteressen 

1 . J Bürgerinitiativen als sinn- (1)Bürgerinitiativen a1s Mög1ichkeit, bisher unor-
vo11e ergänzende(l)und spontane(2)ganisierte, häufig regiona1e, objektbezogene, kurz-
Mög1ichkeit demokratischer Tei1- fristige Interessen zusammenzufassen und durch 
nahme am po1iti~chen Entschei- Aktionen der einzeinen Hitg1ieder öffent1ich und 
dungsprozeß bejahen. po1itisch zu Gehör zu bringen: Ihnen haften die 

gleichen Probleme an wie den Verbänden. 
(2)Bürgerinitiativen a1s Versuch der direkten Parti-
zipation am po1itischen Entscheidungsprozeß in einem 
System, das gemäß der Verfassung und der po1itischen 
Praxis ange1egt ist auf forma1 streng gerege1te, 
berechenbare, dauerhaft organisierte Repräsentationi 
Bei Erfo1g1osigkeit Gefahr der Resignation oder 
eines b1inden Aktionismus • 

• 
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• 
:l.PARTEIEN 

Die Schüler sollen 
J .1 die besondere Rechtsstellung 

der Parteien kennen, 

~.2 die Funktionsvielfalt der 
Parteien kennen und die darin 
liegende Spannung ableiten 
können, 

~.J die Struktur des Parteien-
systems aus dem Wahlverfahren 
ableiten können. 

• 
Parteienprivileg: 

Auftrag zur politischen Willensbildung 
Gründungs-, Beitritts-, Austrittsfreiheit 
Erschwerte Auflösung 

Verpflichtungen: 
Innerparteiliche Demokratie 
Öffentliche Rechenschaft über die Herkunft der 
finanziellen Mittel 
Schriftliches Parteiprogramm, 

- Vorformung des politischen Willens(vgl.Verbände) 
- Institutionelle Willensbildung in Parlament und 

Regierung 
sachliche und personelle Wahlalternative kon-

1 :etisieren 
Sie sollen als Organe des Staatsvolkes offen 
für freie Willensbildung sein, 
sie ragen jedoch als "Verfassungsorgane" in den 
Staatsapparat hinein und sind insofern in der 
Gefahr der Abhängigkeit vom Staatsapparat 
(-+Problem der staatlichen Parteienfinanzierung). 

Begrenztes Mehrparteiensystem 
Begünstigung größerer Parteien: Tendenz zu "Volks-
parteien" 
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[ 

3, DIE "ÖFFENTLICHE MEINUNG" 

Die Schü1er so11en 
J,1 . die Funktion der "öffent1ichen 

Meinwig" in der Demokratie 
kennen, 

3.2 die Aufgaben der Massenmedien 
daraus ab1eiten können, 

],3 die Struktur der "öffent1ichen 
Meinwig" beschreiben wid 
prob1ematisieren können. 

• 

Ref1ektion des po1itischen Geschehens in einer nicht 
an Verbandsinteressen gebundenen "Öffent1ichkeit", 
der gegenüber sich die po1itischen E1iten wid 
Verbände zu verantworten haben. 

1a)Unterrichtwig der Bürger über das po1itische Ge-
schehen 
(berechtigtes A11gemeininteresse versus Privat-
sphäre wid Staatsschutz) 

b)Bereitste1lung eines Argumentationsarsena1s für 
die Bevö1kerwig a1s Anregwig zur Diskussion 

c )_Artiku1ation des "Bürgerwi11ens" 
2)Uberwachung der Tätigkeit der aktiven Po1itiker 
und mächtigen Gruppen und somit Gegengewicht zu 
Staat und Verbänden ("Vierte Gewa1t 11 ) 

l)Private Trägerschaft bei der Presse 
.....,.. Wer macht die "Meinung": Ver1eger oder 

Redakteur? 
2)Öffent1ich-recht1iche Trägerschaft bei Rwidfunk 

und Fernsehen 
-..Prob1em der Ausgewogenheit 

J)a)Tendenz von Meinwigspresse, Auswah1presse zur 
Regiona1zeitung mit Monopo1charakter und Presse-
konzentration 

b)Die Kommunikation wird durch Massenmedien 
(insbesondere TV) nicht angeregt sondern eher 

Ltoppt 
Zeitung/TV, •• sind in der Rege1 nicht mehr 
Repräsentanten der jewei1igen Leserschaft 
(gesinnungsmäßige Abnabe1ung von Medium und 
Informiertem) · 
Reduktion der "öffent1ichen Meinung" zur "ver-
öffent1ichten Meinung"der Redakteure/Ver1eger 

Wer kontro11iert die Info:nnanten?Wie steht es um 
die Freiheit der Info:nnierten v. den Info:nnanten 
( Sche1sky)? 

~ 
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• 
III. DAS PETITIONSRECHT 

Die Schüler sollen 
1. den Umfang des Petitionsrech-
tes kennen, 

2. erkennen, daß das Petitions~ 
recht - ursprünglich das Recht, 
sich .unter Umgehung der In-
stan·zen mit einer Bittschrift 
an den Fürsten direkt zu wenden -
gerade auch im demokratischen 
Rechtsstaat eine wichtige Auf-
gabe zu erfüllen hat. 

3. die Arbeitsweise des 
Petitionsausschusses des Bundes- · 
tages beschreiben und problema-
tisieren können. 

• 
Art.17 und 45 - c GG 
Recht auf sachliche Prüfung der Petition und sach-
lichen Bescheid über die Art der Erledigung (kein 
Recht au.f Begründung) (BVerf~E) 

-Stärkung des Bürgers gegenüber dem Staat bzw. der 
Verwaltung insbesondere bei Zwischenschaltung von 
Instanzen von hohem politischem und moralischem 
Gewicht 

z.B.a)des Bundestages 
b)des Bürgerbeauftragten, 

um damit der drohenden Entfremdung von Individuum 
und demokratischer Staatsgewalt entgegenzuwirken. 

Verfahren: 
Bundestagspräsident-- direkte Überweisung an den 
Petitionsausschuß-- Einholung einer Stellungnahme 
vom zuständigen Ministerium-- Beratung im Petitions-
ausschuß(je ein Berichterstatter von Parlaments-
mehrheit und Opposition)~- Empfehlung an das Plenum, 
das ihr stets folgt 
Probleme: 
Unbefriedigende Kompetenz des Ausschusses: keine 

Weisungsbefugnis gegenüber der Regierun.g, da :·die 
Anwendung der Gesetze auf den Einzelfall Vorrecht 
der Exekutive ist 

Langwieriger,bürokratisch organisierter Instanzen-
weg; der der beabsichtigten Bürgernähe zuwider läuft 
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5. Unterrichtseinheit: 

FÖDERALISMUS IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: ORGANISATION 
UND BEDEUTUNG FÜR DE:< BÜRGER 

1. Die föderative Struktur der Bundesrepublik Deutschland 

Lernziele 

Die Schüler sollen: 
1, Zentralismus u. Föderalismus 
als Organisationsprinzipien be-
schreiben können 

2. Gr\.inde für eine bundes -
staatliche Orgänisation er -
örtern 

3, Grundsätze und Regeln 
im Verhältnis von Bund, 
Ländern und Gemeinden 
nennen können 

•• 

Lerninhalte 

1. ~e!!.t.Ea.!.i.!1.t.!. .§.t~t_!!r (unita-
ristisch): administrative De-
zentralisation/ Zentralisat. 
.f.ö_!eE_aj,_i.!1_t.!..§.t~t_!!rl. 

Staatenbund/ Bundesstaat 
2. Zur Diskussion können fol 

gende Begr\.indungen heran -
gezogen werde!': Föderalismus 
sei demokratie-adäquater/ er 
f ördere Gewaltentrennung/ er 
ermögliche Vielgest8;1tigkeit/ 
er f ördere ~ettbewerb 

3. Homogenität auf der Ebene des 
Gesamtstaates/ Vorhandensein 
eigener Herr schaftsberei che/ 
Einschränkung von Herrschaft 
zugunsten des "Oberstaates"/ 
Finanzielle Selbständigkeit/ 
Bundeszwang/ Kooperation und 
wechselseitiges Treueverhältnis • 

1 Std. ) 
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• • 2. Die Verteilung von Staatsmacht illi föderativen System ( 1 Std. ) 

Die Schüler sollen: 
1. die Aufgabenverteilung in 
Bund, Ländern und Gemeinden 
unterscheiden und Stellung 

dazu beziehen 
2. Die Mitwirkung des Bundes-
rates an der Gesetzgeb~ des 
Bundes begründen, beschreiben 
und beurteilen 

3. die föderative St:rnktur im 

Hinblick auf ihre Begründung 
diskutieren 

1. Ausschließliche und konkurrie 
rende Gesetzgebung 

2 0 a. Vertikale Gewaltenteilung/ 
L:iaderinteressen ••• 

b. Beteiligung am Gesetzgebungs-
verfahren bei zustimmungs -
pflichtigen Gesetzen/ Ver -

mittlungsausschuß/ Stimmen 
verteilung u. Bedeutung für 
Landtagswahlen 

3. Demokratieadäquatheit ? 
Gewaltentrennung ? 
Vielgestaltigkeit ? 
Wettbewerbsförderung ? 

' 0 
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3. Der Föderalismus im Bildungssystem 

Die Schüler soll en: 
1. die Strukt ur unseres Bil -
dungswesens beschreiben 

e 
2. die Bdeutung der unter 
schiedlichen Organisation u. 
der unterschiedl ichen inhalt-
liehen Ausgestaltung für 
Schüler abschätzen 

3. die Bedeutung des koopera-
tiven Föderalismus an der 
Bund-Länder-Kommission für 

Bildungsplanung auf zeigen 
können 

• 

1. Elementarbe~eich/ 
Primarbereich/ Sekund2rbe 
reich I/ Sekundarbereich II 

2.a. Unterschiedliche Abschlüsse 
nach SeK. I in einzelnen Bun-
desländern 

b. Ziele der KMK-Vereinb~ 
vom 7.7.72 u. Ausgestaltung 
der REO in einzelnen Bundes-
l ändern 

3. Zusammensetzung und Aufgaben 
der Kommission/ Verweis auf 
Bildungsgesamtplan u. Stel -
lungnahme des saarländischen 
Kultusministers dazu 

• 

1 Std. 
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6. Unterricht se i nhe it: ( 3 s-l~L ) 
Die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland 

Lernziele 
1,1 Wissen, daß alle Herrschaft vom 

Volk ausgehen und von ihm kon-
trolliert werden soll, 

~ Erkennen, daß demokratische Ent-
scheidungen rational sein sollen 
und daß die Auslegung des Begrif-
fes "Rationalität" kontrovers ist. 

.l.:.l 
Erkennen, daß die Vielgestaltig-
keit des Volkswillens ihren Aus-
druck in mehreren Parteien findet, 
die den unterschiedlichen Willen 
des Volkes im Parlament politisch 
organisieren und so eine rationale 
politische Entscheidung erleichtern, 

Wissen, wie die politische Herrschaft 
auf drei Bareiche verteilt ist 
(sog, "horizontale Gewaltenteilung") 1 

dio sich gegenseitig kontrollieren 
(sollen), um so Machtmißbrauch zu 
verhindern, 

b.l 
Erkennen, daß die drei Gewalten z.T, 
miteinander verschränkt sind 

.w 
Wiesen, daß die drei Gewalten an die 
Meneohenreohte, wie sie im GG fonmi.-
liert sind, gebunden werden, 

Lerninhalt 

.1.:..1 
-Selbstbestimmung des Volkes 

(Volkssouveränität) 
-Herrsohaftebestätigung - oder 

änderung durch freie Wahlen 

w 

~ Probleme zur Diskussion1 
Wahlalter1 Ab wann ist der Mensch 
vernünftig? 
Saohkompetenz :und gleiche Stimmei 
Kann nur der Informierte mitbe-
stimmen? 

- Repräsentation des Volkswillens· 
- Parteienprivileg 
- Pluralität 
- Cha.noengleiohheit bei der 

Bewerbung um die politische 
macht für Parteien 

~ Notwendigkeit der Opposition 

.w 
1. "Gewalt": Legislative/ 
Gestzgebung 
(Bundestag - Bundesrat; Länder-
parlamente) 
2. "Gewalt": Exekutive/Ausführen-
de Gewalt 
(Bundesregierung - Länderregie-
rungen/ Verwaltung) 

), ;,Gewalt"1 Judikative/ Recht-
sprechung : 
Bundeeverfassungsgerioht/ordentl, 
Gerichte 
~ 
Beispielei 
- Bundeskanzler ist IU.tgli&d des 

Bundestages, 
- Wahl der Bundesrichter 

z.Ll 
insbesondere an die Menschenrechte 
auf Leben und freie Entfaltung 
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1. Unterrichtseinheit: 

~'.!~~~".!~~~~--~§l'!:!S'.g __ ~!:!~--Y~Y!§Q!i!:!:! __ ~·~~Q~ 

Lernziele: ·1 Ler:i:a~~e~ "~ ·-----

Der Schueler soll in die 
Problematik der Deutschen 
Frage eingefuehrt werden. 

1) Er soll aus der Schue-
lerperspektive i'1einungs-
äußerungen zu dieser 
Problematik kennenler-
nen. 

2) Er soll Fremd- und Feind-
bilder kennen und bereit 
sein, diese auf ihren Rea-
litätsgehalt zu ueberprue-
fen und am Abbau von Vor-
urteilen mitzuwirken. 

3) Er soll einen Einblick in 
die historischen Determi-
nanten der Deutschen Fra-
ge erhalten,· 

4) Er soll einen Einblick 
in die Verhältnisse 
der DDR bekommen und 
ausgewählte Probleme 
beurteilen können. 

5 ) Er soll die beiden Hymnen 
als A.ua~ de. offisiallen 
natiQnalen Selbstverat~d
nisses begreifen, 

Aufsätze von 
Schuelern 

-""remd- und 
l'eindbilder 

Chronol ogi sehe s 
Geruest seit 1~33 

a) Schwierigkeiten der 
DDR-l~irtschaft und 
Probleme des Vergleichs 

b) Schulalltag der 
DDR 

a) Analyse der National-
hymnen 

b) Anlässe 
c) Gültigkeit der progra.mma-

tisohen Aussagen heute 

• 
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